	
Merkblatt zur Ausstellung einer Sicherheit im Rahmen des Förderprogramms „Förderung von CO2-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO2-Differenzverträge“ zum Zwecke der Antragseinreichung nach Nummer 8.2(e)(v) Förderrichtlinie CO2-Differenzverträge (FRL CCfD)
Gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD ist im Rahmen des Förderprogramms „Förderung von CO2-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO2-Differenzverträge“ der Nachweis über eine Sicherheit (Nummer 2.29 FRL CCfD) in Höhe der im Förderaufruf gemäß Nummer 12.1(f) Satz 2 FRL CCfD von der Bewilligungsbehörde festgelegten Ausgleichszahlung einzureichen. Wenn Sie bei Ihrer Bank eine Sicherheit (Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft) beantragen, achten Sie bitte darauf, dass die nachfolgenden Pflichtangaben auf der Sicherheit enthalten sind. Diese Informationen helfen Ihnen, sicherzustellen, dass das Dokument vollständig ist und den Anforderungen der FRL CCfD vom 04. Mai 2026 entspricht.
Dem Merkblatt sind Mustervorlagen für eine Umsetzungsgarantie sowie eine Umsetzungsbürgschaft beigefügt. Die Muster enthalten sämtliche erforderlichen Mindestanforderungen und sollten bei der Ausstellung der Sicherheit zugrunde gelegt werden. Sofern bankinterne Formulare verwendet werden, ist sicherzustellen, dass die in diesem Merkblatt genannten Anforderungen vollständig und inhaltlich gleichwertig umgesetzt werden.

1. Angaben zur Bank und zum Antragsteller
· Name der Bank: Vollständiger Name der Bank, welche die Sicherheit ausstellt.
· Anschrift der Bank: Vollständige Adresse der Bank, welche die Sicherheit ausstellt.
· Sitz der Bank: Sitz der Bank in Deutschland oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
· Name des Antragstellers: Vollständiger Name des Antragstellers entsprechend dem Eintrag im Handelsregister.
· Anschrift des Antragstellers: Vollständige Adresse des Antragstellers entsprechend dem Eintrag im Handelsregister.
· Art der Sicherheit: Genaue Angabe der Art der Sicherheit (Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft). 
2. Beschreibung des Sicherungszwecks
· Verwendungszweck der Sicherheit: Der Sicherungszweck muss sich zwingend auf die Antragseinreichung unter dem „Förderaufruf zum Gebotsverfahren 2026 der CO2-Differenzverträge“ (FA CCfD 2026) vom 05. Mai 2026 im Förderprogramm „Förderung von CO2-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO2-Differenzverträge“ und der entsprechenden Förderrichtlinie „Richtlinie zur Förderung von CO2-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO2-Differenzverträge (Förderrichtlinie CO2-Differenzverträge – FRL CCfD)“ vom 04. Mai 2026 sowie auf den mit der Antragstellung einzureichenden und abzuschließenden CO2-Differenzvertrag beziehen. Hinweis: Im Fall eines Konsortiums hat sich der Sicherungszweck auf die Antragseinreichung durch sämtliche Konsortialmitglieder [Name und vollständige Anschrift der Konsortialmitglieder] zu beziehen.
· Angabe des Vorhabens und des Standortes: Zusätzlich muss der Titel des Vorhabens bzw. das konkrete Vorhabenthema sowie der betroffene Standort klar und eindeutig angegeben werden, damit der Sicherungszweck dem jeweiligen Förderprojekt zugeordnet werden kann.
3. Nennbetrag der Sicherheit
· Sicherungsbetrag: Der Betrag der Sicherheit muss gemäß Nummer 12.1(f) Satz 2 FRL CCfD in Verbindung mit Abschnitt 4.2a FA CCfD 2026 einem Wert von 1 % der vom Antragsteller berechneten maximalen gesamten Fördersumme entsprechen. Der Sicherungsbetrag muss zusätzlich im Wortlaut eindeutig angegeben werden. 
· Währung: Die Währung der Sicherheit ist Euro (EUR).
4. Gültigkeitsdauer der Sicherheit
· Unbedingte, unbefristete und unwiderrufliche Stellung: Die Sicherheit muss unbedingt, unbefristet und unwiderruflich ausgestellt werden. Das bedeutet, die Bank verpflichtet sich uneingeschränkt zur Zahlung und kann die Sicherheit weder zeitlich begrenzen noch einseitig widerrufen.
· Erlöschen mit Rückgabe: Die Sicherheit erlischt nur mit der Rückgabe des Originals durch die Begünstigte.
5. Inanspruchnahme
· Bedingungen der Inanspruchnahme: Genaue Angabe, unter welchen Bedingungen die Begünstigte die Sicherheit in Anspruch nehmen kann, insbesondere für etwaige Forderungen der Begünstigten im Zusammenhang der unter Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD i. V. m. Nummer 12.1(f) FRL CCfD und Nummer 12.2(c) FRL CCfD genannten Sicherungszwecke.
6. Begünstigte der Sicherheit
· Name der Begünstigten: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
· Anschrift der Begünstigten: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin.
7. Unterschrift, Ausstellungsdatum und ggf. Stempel
· Unterschrift der Bank: Die Sicherheit muss ordnungsgemäß von einem/r bevollmächtigten Vertreter/in der Bank unterschrieben werden.
· Ausstellungsdatum: Das Ausstellungsdatum der Sicherheit ist deutlich und korrekt anzugeben.
· Stempel der Bank: Die Sicherheit kann durch einen Stempel der Bank bestätigt werden.
8. Sprache 
· Die Sicherheit ist auf Deutsch auszustellen.

Zusätzliche Hinweise:
· Originaldokument: Stellen Sie sicher, dass die Sicherheit im Original ausgestellt und unterschrieben wird und nicht nur als Kopie vorliegt. Bitte beachten Sie, dass keine elektronischen Signaturen gestattet sind.
· Klarheit und Lesbarkeit: Achten Sie darauf, dass alle Informationen klar und deutlich lesbar sind, um Missverständnisse zu vermeiden.
· Frühzeitige Beantragung: Beantragen Sie die Sicherheit rechtzeitig, da die Bearbeitung durch die Bank Zeit in Anspruch nehmen kann.
· Nicht akzeptierte Klauseln:
· Es werden keine Klauseln akzeptiert, die die Begünstigte in der Inanspruchnahme der Sicherheit unangemessen einschränkt. Insbesondere sind Formulierungen unzulässig, die zusätzliche Bedingungen oder Bestätigungen durch Dritte (z. B. Banken oder andere Institutionen) erfordern, um die Zahlungsaufforderung des Begünstigten als wirksam anzuerkennen.
· Klauseln, die es dem Garantiegeber ermöglichen, sich durch die Zahlung des Garantiebetrages jederzeit einseitig von allen Verpflichtungen aus der Garantie zu befreien, sind nicht gestattet. 
Bitte nehmen Sie dieses Merkblatt mit zu Ihrer Bank und überprüfen Sie bei der Ausstellung der Sicherheit, ob alle oben genannten Punkte enthalten und korrekt angegeben sind.
UMSETZUNGSBÜRGSCHAFT
zur Vorlage gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) sowie jedes Bundesministerium, auf das die Zuständigkeit übergeht
Bürgschaftsnummer / Avalnummer: [•] 

PRÄAMBEL

[Vollständiger Name der Bank], mit Sitz in [Ort, Staat] und Geschäftsadresse [Anschrift] (die „Bürgin“), stellt diese Umsetzungsbürgschaft zugunsten der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, aus.
[Vollständiger Name des Antragstellers inkl. Rechtsform], eingetragen im Handelsregister (HR) des [Registergericht] unter HR-Nr. [•], mit Geschäftsadresse [•] (der „Antragsteller“) hat mit dem Vorhaben [•] am Standort [•] einen Antrag auf Förderung unter dem „Förderaufruf zum Gebotsverfahren 2026 der CO₂-Differenzverträge“ vom 05. Mai 2026  im Förderprogramm „Förderung von CO₂-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO₂-Differenzverträge“ und der entsprechenden Förderrichtlinie „Richtlinie zur Förderung von CO₂-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO₂-Differenzverträge (Förderrichtlinie CO₂-Differenzverträge – FRL CCfD) vom 04. Mai 2026 auf Abschluss eines CO₂-Differenzvertrages (der „CCfD“) mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin (die „Gläubigerin“) eingereicht. Gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD ist im Rahmen des o.g. Förderprogramms vom Antragssteller der Nachweis über eine Sicherheit (Nummer 2.29 FRL CCfD) in Form einer Umsetzungsbürgschaft in Höhe der von der Bewilligungsbehörde festgelegten Ausgleichszahlung einzureichen.


1. BÜRGSCHAFTSERKLÄRUNG

1. Die Bürgin übernimmt gegenüber der Gläubigerin eine unbedingte, unbefristete und unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft (§ 773 Abs. 1 Nr. 1 BGB) für etwaige Forderungen der Gläubigerin im Zusammenhang mit der Ausgleichszahlung nach Nummer 12.1(f) und der Vertragsstrafe nach Nummer 12.2(c) FRL CCfD aus dem Förderverhältnis des Antragstellers mit der Gläubigerin (Zuwendungsbescheid und dem CCfD). Die Bürgschaft wird in Höhe der von der Bewilligungsbehörde festgelegten Ausgleichszahlung übernommen und ist begrenzt auf einen Höchstbetrag von [•] € (in Worten: [•] Euro). Der Betrag entspricht 1 % der maximal beantragten Fördersumme. 

1. Diese Bürgschaft erstreckt sich auf die Hauptforderung einschließlich aller gesetzlichen und vertraglichen Zinsen, Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung sowie Verzugsschäden, soweit diese in der Höhe den gesetzlichen Rahmen nicht überschreiten. 

1. Die Bürgschaft dient der Sicherung sämtlicher Forderungen der Gläubigerin gegen den Antragsteller aus den o.g. Zahlungsverpflichtungen.

1. INANSPRUCHNAHME UND ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG

1. Die Bürgschaft kann durch die Gläubigerin im Bürgschaftsfall in Anspruch genommen werden. Ein Bürgschaftsfall tritt ein, wenn:
0. die Gläubigerin der Bürgin den Eintritt des Bürgschaftsfalls unter Beachtung der in Ziffer II. (2) geregelten Formalitäten anzeigt und,
0. die Bürgschaft noch wirksam ist und nicht beendet wurde. 

1. Im Bürgschaftsfall nimmt die Gläubigerin die Bürgin durch schriftliche Erklärung in Anspruch. Die schriftliche Erklärung enthält folgende Angaben: 
1. Bezugnahme auf diese Bürgschaft unter Angabe der Bürgschaftsnummer, 
1. Bestätigung, dass der Bürgschaftsfall aus dem zugrundeliegenden Förderverhältnis eingetreten ist,
1. Angabe des geforderten Betrags in Ziffern und Buchstaben,
1. Angabe des Kontos, auf das der Betrag zu überweisen ist.

1. Die Inanspruchnahme hat zu erfolgen an: [Name der Bürgin] [Adresse] [zuständige Abteilung]

1. Im Bürgschaftsfall ist der geforderte Betrag nach Zugang des Anforderungsgesuchs unverzüglich auf das von der Gläubigerin angegebene Konto zu überweisen. Zahlungsanforderungen der Gläubigerin gelten als zugegangen, wenn sie an die Geschäftsadresse der Bürgin unter [Postanschrift] übermittelt wurden.

1. EINREDEN UND UNABHÄNGIGKEIT

1. Die Bürgin kann nicht Einreden geltend machen, die dem Antragsteller gegen die Gläubigerin zustehen, es sei denn, es handelt sich um Einreden, die die Hauptschuld selbst zum Erlöschen bringen oder die nachweislich der Gläubigerin bekannt waren und die Bürgin bei Übernahme der Bürgschaft nicht kannte und auch nicht kennen musste.

1. Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Modifikationen des zwischen Gläubigerin und Antragsteller bestehenden Rechtsverhältnisses (Zuwendungsbescheids und des CCfD), berühren die Verpflichtungen der Bürgin aus dieser Bürgschaft nicht, es sei denn, die Änderungen führen zu einer wesentlichen Erhöhung des Bürgschaftsrisikos oder zu einer Änderung des Sicherungszwecks.

1. Soweit die Gläubigerin durch die Bürgin befriedigt ist, geht die Forderung der Gläubigerin gegen den Antragsteller gemäß § 774 Abs. 1 BGB auf die Bürgin über. 

1. ÜBERTRAGBARKEIT 

1. Ansprüche aus dieser Bürgschaft können ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gläubigerin nicht übertragen oder abgetreten werden. 

1. Die Bürgin ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus dieser Bürgschaft ganz oder teilweise auf ein anderes Kreditinstitut zu übertragen, sofern diese der Übertragung zustimmt. Die Zustimmung darf nicht unbegründet verweigert werden.

1. Bei Übertragung der Bürgschaft bleibt die ursprüngliche Bürgin neben dem Rechtsnachfolger gesamtschuldnerisch haftbar, bis die Gläubigerin der Übertragung ausdrücklich zugestimmt hat.

1. ERLÖSCHEN 

(1) Diese Bürgschaft erlischt mit Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde im Original durch die Gläubigerin an die Bürgin.

1. Nach Erlöschen der Bürgschaftsverpflichtung ist diese Bürgschaftsurkunde unverzüglich im Original an die Bürgin herauszugeben.

1. KOMMUNIKATION UND BENACHRICHTIGUNG

(1) Alle Erklärungen und Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Bürgschaft bedürfen der Schriftform.

(2) Änderungen der Anschrift oder des Namens der Bürgin sind der Gläubigerin durch die Bürgin unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Bürgin verpflichtet sich, die Gläubigerin unverzüglich zu informieren, wenn:
1. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Bürgin eröffnet oder beantragt wird,
1. wesentliche Änderungen in der Unternehmensstruktur der Bürgin eintreten,
1. die Bonität der Bürgin wesentlich beeinträchtigt wird.


1. VOLLSTRECKUNGSUNTERWERFUNG

(1) Die Bürgin unterwirft sich für alle Ansprüche aus dieser Bürgschaft der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen.

(2) Die Vollstreckungsunterwerfung kann auf Antrag der Bürgin durch Vorlage einer beglaubigten Ausfertigung dieser Bürgschaft und einer einfachen Bescheinigung über die Fälligkeit der Forderung betrieben werden.

(3) Die Kosten der Zwangsvollstreckung trägt die Bürgin.

1. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

1. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Bürgschaft ist [Berlin].
 
1. Der Bürgin und die Gläubigerin bemühen sich, alle Meinungsverschiedenheiten aus dieser Bürgschaft zunächst durch gütliche Einigung beizulegen.

1. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Umsetzungsbürgschaft unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehenden Auslegungsregeln gelten entsprechend, wenn sich in diesen Bürgschaftsbedingungen eine Lücke herausstellt.


Diese Bürgschaft wird als Original ausgefertigt. 

[Ort], [Datum]
[Name der Bank] [Unterschrift (bevollmächtigte Person(en)) / ggf. Stempel]


UMSETZUNGSGARANTIE
zur Vorlage gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) sowie jedes Bundesministerium, auf das die Zuständigkeit übergeht
Garantienummer / Avalnummer: [•]

PRÄAMBEL

[Vollständiger Name der Bank], mit Sitz in [Ort, Staat] und Geschäftsadresse [Anschrift] (der „Garant“), stellt diese Umsetzungsgarantie zugunsten der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, aus.
[Vollständiger Name des Antragstellers inkl. Rechtsform], eingetragen im Handelsregister (HR) des [Registergericht] unter HR-Nr. [•], mit Geschäftsadresse [•] (der „Antragsteller“) hat mit dem Vorhaben [•] am Standort [•] einen Antrag auf Förderung unter dem „Förderaufruf zum Gebotsverfahren 2026 der CO₂-Differenzverträge“ vom 05. Mai 2026 im Förderprogramm „Förderung von CO₂-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO₂-Differenzverträge“ und der entsprechenden Förderrichtlinie „Richtlinie zur Förderung von CO₂-armen Produktionsverfahren in der Industrie durch CO₂-Differenzverträge (Förderrichtlinie CO₂-Differenzverträge – FRL CCfD) vom 04. Mai 2026 auf Abschluss eines CO₂-Differenzvertrages (der „CCfD“) mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin (die „Begünstigte“) eingereicht. Gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD ist im Rahmen des o. g. Förderprogramms vom Antragssteller der Nachweis über eine Sicherheit (Nummer 2.29 FRL CCfD) in Form einer Umsetzungsgarantie in Höhe der von der Bewilligungsbehörde festgelegten Ausgleichszahlung einzureichen.


I. GARANTIEERKLÄRUNG

(1) Der Garant übernimmt im Auftrag des Antragstellers gegenüber der Begünstigten ein selbstständiges, abstraktes, unbedingtes, unwiderrufliches und unbefristetes Zahlungsversprechen (Garantie) für den Fall, dass der [Antragssteller] seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Förderverhältnis (Zuwendungsbescheid und dem CCfD zwischen ihm und der Begünstigten) im Zusammenhang mit der Ausgleichszahlung nach Nummer 12.1 (f) und der Vertragsstrafe nach Nummer 12.2(c) FRL CCfD nicht nachkommt. 

(2) Die Garantie dient der Sicherung etwaiger Forderungen der Begünstigten gegen den Antragssteller im Zusammenhang mit den o. g. Zahlungsverpflichtungen inklusive eventueller Durchsetzungskosten des Garantieanspruchs gegen den Garanten. 

(3) Die Garantie ist begrenzt auf einen Höchstbetrag von [•] € (in Worten: [•] Euro). 
Der Betrag entspricht 1 % der maximal beantragten Fördersumme.

II. INANSPRUCHNAHME UND ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG

(1) Die Garantie kann durch die Begünstigte im Garantiefall in Anspruch genommen werden. Ein Garantiefall tritt ein, wenn:
a. der Antragsteller seine o. g. Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Begünstigten nicht erfüllt und,
b. die Begünstigte den Garanten den Eintritt des Garantiefalls unter Beachtung der in Ziffer II. (2) geregelten Formalitäten anzeigt und,
c. die Garantie noch wirksam ist und nicht erloschen ist.

(2) Im Garantiefall nimmt die Begünstigte die Garantie durch schriftliche Erklärung in Anspruch. Die schriftliche Erklärung enthält folgende Angaben: 
a. Bezugnahme auf diese Garantie unter Angabe der Garantienummer, 
b. Bestätigung, dass der Garantiefall aus dem zugrundeliegenden Förderverhältnis eingetreten ist,
c. Bestätigung, dass die Begünstigte die Garantie „auf erstes Anfordern“ in Anspruch nimmt,
d. Angabe des geforderten Betrags in Ziffern und Buchstaben,
e. Angabe des Kontos, auf das der Betrag zu überweisen ist.

(3) Die Inanspruchnahme hat zu erfolgen an: [Name des Garanten] [Adresse] [zuständige Abteilung]

(4) Der Garant verpflichtet sich, auf erstes schriftliches Anfordern der Begünstigten Zahlung in Höhe des von der Begünstigten unter Ziffer II. (2) d. geforderten Betrags ohne Abzüge zu leisten. Im Garantiefall ist der geforderte Betrag nach Zugang des Anforderungsgesuchs unverzüglich auf das von der Begünstigten angegebene Konto zu überweisen. Zahlungsanforderungen der Begünstigten gelten als zugegangen, wenn sie an die Geschäftsadresse des Garanten unter [Postanschrift] übermittelt wurden.

III. EINREDEN UND UNABHÄNGIGKEIT

(1) Der Garant verzichtet auf die Erhebung von Einreden, die sich aus dem zugrunde liegenden Förderverhältnis des Antragstellers ergeben könnten, die zwischen [Antragssteller] und der Begünstigten streitig sein könnten. 

(2) Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Modifikationen des Förderverhältnisses berühren die Verpflichtungen aus dieser Garantie nicht, es sei denn, die Änderungen führen zu einer wesentlichen Erhöhung des Garantierisikos oder zu einer Änderung des Sicherungszwecks.

(3) Bei Eintritt des Garantiefalls ist die Inanspruchnahme der Garantie durch die Begünstigte unabhängig von der Beendigung oder dem Fortbestand des Förderverhältnisses zulässig.

IV. ÜBERTRAGBARKEIT 

(1) Ansprüche aus dieser Garantie können ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Garanten nicht übertragen oder abgetreten werden.

(2) Der Garant ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dieser Garantie ganz oder teilweise auf ein anderes Kreditinstitut zu übertragen, sofern die Begünstigte der Übertragung vorab zugestimmt hat. Die Zustimmung darf nicht unbegründet verweigert werden.

(3) Im Falle der Übertragung der Garantie bleibt der ursprüngliche Garant neben dem Rechtsnachfolger gesamtschuldnerisch haftbar, bis die Begünstigte der Übertragung ausdrücklich zugestimmt hat.

V. ERLÖSCHEN 

(1) Diese Garantie erlischt mit Rückgabe dieser Garantieerklärung im Original durch die Begünstigte an den Garanten. 

(2) Nach Erlöschen der Garantieverpflichtung ist diese Garantieerklärung unverzüglich im Original an den Garanten zurückzugeben.

VI. KOMMUNIKATION UND BENACHRICHTIGUNG

(1) Alle Erklärungen und Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Garantie bedürfen der Schriftform.

(2) Änderungen der Anschrift oder des Namens des Garanten sind der Begünstigten durch den Garanten unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Garant verpflichtet sich, die Begünstigte unverzüglich zu informieren, wenn:
a. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Garanten eröffnet oder beantragt wird,
b. wesentliche Änderungen in der Unternehmensstruktur des Garanten eintreten,
c. die Bonität des Garanten wesentlich beeinträchtigt wird.

VII. VOLLSTRECKUNGSUNTERWERFUNG

(1) Der Garant unterwirft sich für alle Ansprüche aus dieser Garantie der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen.

(2) Die Vollstreckungsunterwerfung kann auf Antrag der Begünstigten durch Vorlage einer beglaubigten Ausfertigung dieser Garantie und einer einfachen Bescheinigung über die Fälligkeit der Forderung betrieben werden.

(3) Die Kosten der Zwangsvollstreckung trägt der Garant.

VIII. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

(1) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Garantie ist [Berlin].
 
(2) Der Garant und die Begünstigte bemühen sich, alle Meinungsverschiedenheiten aus dieser Garantie zunächst durch gütliche Einigung beizulegen.

IX. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Umsetzungsgarantie unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehenden Auslegungsregeln gelten entsprechend, wenn sich in diesen Garantiebedingungen eine Lücke herausstellt.


Diese Garantie wird als Original ausgefertigt. 

[Ort], [Datum]
[Name der Bank] [Unterschrift (bevollmächtigte Person(en)) / ggf. Stempel]
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